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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 1104/2008 DES RATES

vom 24. Oktober 2008

über die Migration vom Schengener Informationssystem (SIS 1+) zum Schengener
Informationssystem der zweiten Generation (SIS II)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 66,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Schengener Informationssystem (SIS), das gemäß
Titel IV des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur
Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom
14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der
Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutsch
land und der Französischen Republik betreffend den
schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen
Grenzen (2) (nachstehend „Schengener Durchführungs
übereinkommen“ genannt) errichtet wurde, sowie dessen
Weiterentwicklung, das SIS 1+, stellen wichtige Instru
mente für die Anwendung der Bestimmungen des in
den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen
Schengen-Besitzstands dar.

(2) Die Kommission ist gemäß der Verordnung (EG) Nr.
2424/2001 des Rates (3) und dem Beschluss
2001/886/JI des Rates (4) mit der Entwicklung des Schen
gener Informationssystems der zweiten Generation (SIS
II) betraut worden. Die Geltungsdauer dieser Rechtsakte
endet am 31. Dezember 2008. Die vorliegende Verord
nung sollte daher die genannten Rechtsakte bis zu einem
vom Rat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezem
ber 2006 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nut
zung des Schengener Informationssystems der zweiten
Generation (SIS II) (5) festzulegenden Zeitpunkt ergänzen.

(3) SIS II wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1987/2006
und den Beschluss 2007/533/JI des Rates vom 12. Juni
2007 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung
des Schengener Informationssystems der zweiten Genera
tion (SIS II) (6) geschaffen. Die vorliegende Verordnung
sollte die Bestimmungen dieser Rechtsakte unberührt las
sen.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 189/2008 des Rates (7) und der
Beschluss 2008/173/EG des Rates (8) sehen bestimmte
Prüfungen von SIS II vor.

(5) Die Entwicklung von SIS II sollte fortgesetzt und inner
halb des vom Rat am 6. Juni 2008 gebilligten allgemei
nen SIS-II-Zeitplans abgeschlossen werden.

(6) In uneingeschränkter Zusammenarbeit zwischen den Mit
gliedstaaten und der Kommission sollte ein umfassender
Test von SIS II nach Maßgabe der vorliegenden Verord
nung durchgeführt werden. Die Validierung dieses Tests
sollte frühestmöglich nach Abschluss des Tests erfolgen,
wie in der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und in Be
schluss 2007/533/JI vorgesehen.

(7) Die Mitgliedstaaten sollten einen Test bezüglich des Aus
tauschs von Zusatzinformationen durchführen.

(8) Bezüglich SIS 1 + sieht das Schengener Durchführungs
übereinkommen die Einrichtung einer technischen Unter
stützungseinheit (des C.SIS) vor. Bezüglich SIS II ist in der
Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und in dem Beschluss
2007/533/JI die Einrichtung eines Zentralen SIS II vor
gesehen, das aus einer technischen Unterstützungseinheit
und einer einheitlichen nationalen Schnittstelle (NI-SIS)
bestehen soll. Die technische Unterstützungseinheit des
Zentralen SIS II sollte in Straßburg (Frankreich) und
eine Backup-Einheit in Sankt Johann im Pongau (Öster
reich) eingerichtet werden.
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(9) Damit die möglichen Schwierigkeiten bei der Migration
von SIS 1 + zu SIS II besser bewältigt werden können,
sollte übergangsweise eine Migrationsarchitektur für das
Schengener Informationssystem eingerichtet und getestet
werden. Die Übergangsarchitektur sollte sich nicht auf die
Betriebsbereitschaft von SIS 1 + auswirken. Es sollte ein
Konverter von der Kommission gestellt werden.

(10) Der ausschreibende Mitgliedstaat sollte für die Richtigkeit
und Aktualität der Daten sowie für die Rechtmäßigkeit
der in das Schengener Informationssystem eingegebenen
Daten verantwortlich sein.

(11) Die Kommission sollte für das Zentrale SIS II und dessen
Kommunikationsinfrastruktur zuständig bleiben. Diese
Zuständigkeit schließt die Wartung und Weiterentwick
lung von SIS II und seiner Kommunikationsinfrastruktur
ein, wozu auch stets die Fehlerbehebung gehört. Die
Kommission sollte die gemeinsamen Tätigkeiten koordi
nieren und unterstützen. Die Kommission sollte insbe
sondere die erforderliche technische und operative Unter
stützung für die Mitgliedstaaten auf Ebene des Zentralen
SIS II, einschließlich eines Helpdesk, zur Verfügung stel
len.

(12) Die Mitgliedstaaten sind für die Entwicklung und die
Wartung ihrer nationalen Systeme (N.SIS II) verantwort
lich und sollten dies auch bleiben.

(13) Frankreich sollte für die technische Unterstützungseinheit
des SIS 1 + verantwortlich bleiben, wie ausdrücklich in
dem Schengener Durchführungsübereinkommen vorgese
hen.

(14) Die Vertreter der an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaa
ten sollten ihr Vorgehen im Rahmen des Rates abstim
men. Für dieses organisatorische Vorgehen muss ein Rah
men festgelegt werden.

(15) Die Kommission sollte die Befugnis erhalten, ihr durch
diese Verordnung übertragene Aufgaben sowie im Zu
sammenhang mit der Durchführung des Gesamthaus
haltsplans stehende Aufgaben nach Maßgabe der Verord
nung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom
25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Ge
samthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (1)
im Wege der Auftragsvergabe Dritten, einschließlich na
tionalen Behörden, zu übertragen.

Bei allen derartigen Verträgen sind die Vorschriften des
Datenschutzes und der Datensicherheit zu beachten und
die Rolle der einschlägigen Datenschutzbehörden für den
Bereich des SIS ist zu berücksichtigen, insbesondere die
Vorschriften des Schengener Durchführungsübereinkom
mens und der vorliegenden Verordnung.

(16) Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso
nenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtun
gen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (2)
gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
die Kommission.

(17) Der Europäische Datenschutzbeauftragte, der gemäß dem
Beschluss 2004/55/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 22. Dezember 2003 über die Nominie
rung für das Amt der unabhängigen Kontrollbehörde ge
mäß Artikel 286 des EG-Vertrags (3) ernannt worden ist,
hat die Aufgabe, die im Zusammenhang mit der Verar
beitung personenbezogener Daten durchgeführten Tätig
keiten der Gemeinschaftsorgane und -einrichtungen zu
überwachen. Das Schengener Durchführungsübereinkom
men enthält spezifische Bestimmungen über den Schutz
und die Sicherheit personenbezogener Daten.

(18) Da die Ziele der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Schaffung der Übergangsarchitektur und die Datenmigra
tion von SIS 1 + zu SIS II, auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend verwirklicht werden können und daher
wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme
besser auf Gemeinschaftsebene zu verwirklichen sind,
kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5
des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genann
ten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht die vorlie
gende Verordnung nicht über das zur Erreichung dieser
Ziele erforderliche Maß hinaus.

(19) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrech
ten und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta
der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wur
den.

(20) Das Schengener Durchführungsübereinkommen sollte ge
ändert werden, damit das SIS 1 + in die Übergangsarchi
tektur integriert werden kann.

(21) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die
Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über
die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht
an der Annahme dieser Verordnung, die daher für Däne
mark nicht bindend oder anwendbar ist. Da diese Ver
ordnung den Schengen-Besitzstand nach dem Dritten Teil
Titel IV des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft ergänzt, sollte Dänemark gemäß Artikel 5
des genannten Protokolls innerhalb von sechs Monaten,
nachdem der Rat diese Verordnung erlassen hat, entschei
den, ob es sie in einzelstaatliches Recht umsetzt.
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(22) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen das
Vereinigte Königreich sich entsprechend dem Beschluss
2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir
land, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands
auf es anzuwenden (1), nicht beteiligt. Das Vereinigte Kö
nigreich beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser
Verordnung, die für das Vereinigte Königreich nicht bin
dend oder anwendbar ist.

(23) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen
sich Irland entsprechend dem Beschluss 2002/192/EG
des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands
auf Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands auf Irland (2) nicht beteiligt. Irland beteiligt
sich folglich nicht an der Annahme dieser Verordnung,
die für Irland nicht bindend oder anwendbar ist.

(24) Diese Verordnung lässt die mit dem Beschluss
2000/365/EG bzw. dem Beschluss 2002/192/EG festge
legten Regelungen für die partielle Anwendung des
Schengen-Besitzstands auf das Vereinigte Königreich
und auf Irland unberührt.

(25) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine
Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Be
sitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem
Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island
und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung
dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (3) dar, die
in den in Artikel 1 Buchstabe G des Beschlusses
1999/437/EG des Rates (4) zum Erlass bestimmter
Durchführungsvorschriften zu diesem Übereinkommen
genannten Bereich fallen.

(26) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterent
wicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands
im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung,
Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitz
stands (5) dar, die in den in Artikel 1 Buchstabe G des
Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3
des Beschlusses 2008/146/EG des Rates (6) über die Un
terzeichnung dieses Abkommens im Namen der Europä
ischen Gemeinschaft genannten Bereich fallen.

(27) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterent
wicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands

im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen
Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweize
rischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechten
stein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Euro
päischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge
nossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und
Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die in den in
Artikel 1 Buchstabe G des Beschlusses 1999/437/EG in
Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/261/EG
des Rates vom 28. Februar 2008 über die Unterzeich
nung — im Namen der Europäischen Gemeinschaft —

des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der
Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidge
nossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über
den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum Abkom
men zwischen der Europäischen Union, der Europäischen
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung
des Schengen-Besitzstands und die vorläufige Anwen
dung einiger Bestimmungen dieses Protokolls (7) genann
ten Bereich fallen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Allgemeines Ziel

(1) Das Schengener Informationssystem (SIS), das gemäß
Titel IV des Schengener Durchführungsübereinkommens von
1990 errichtet wurde (SIS 1+), wird durch ein neues System,
das Schengener Informationssystem der zweiten Generation
(SIS II), ersetzt, dessen Einrichtung, Betrieb und Nutzung durch
die Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 geregelt wird.

(2) SIS II wird gemäß den Verfahren und der Aufgabentei
lung, die in dieser Verordnung festgelegt sind, von der Kommis
sion und den Mitgliedstaaten als einziges integriertes System
entwickelt und wird für seinen Betrieb vorbereitet.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Zentrales SIS II“ die technische Unterstützungseinheit des
SIS II, die eine Datenbank (SIS-II-Datenbank) und eine ein
heitliche nationale Schnittstelle (NI-SIS) umfasst;

b) „C.SIS“ die technische Unterstützungseinheit von SIS 1 +, die
die Referenzdatenbank für SIS 1 + und die einheitliche na
tionale Schnittstelle (N.COM) umfasst;
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c) „N.SIS“ das nationale System von SIS 1 +, das aus den na
tionalen, mit C.SIS kommunizierenden Datensystemen be
steht;

d) „N.SIS II“ das nationale System von SIS II, das aus den na
tionalen, mit dem Zentralen SIS II kommunizierenden Da
tensystemen besteht;

e) „Konverter“ ein technisches Werkzeug, das die konsistente
und zuverlässige Kommunikation zwischen C.SIS und dem
Zentralen SIS II ermöglicht und dabei die Funktionen nach
Artikel 10 Absatz 3 sicherstellt;

f) „umfassender Test“ den Test nach Artikel 55 Absatz 3 Buch
stabe c der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006;

g) „Test über den Austausch von Zusatzinformationen“ Funk
tionstests zwischen den SIRENE-Büros.

Artikel 3

Gegenstand und Geltungsbereich

In dieser Verordnung werden die Aufgaben und Zuständigkeiten
der Kommission, Frankreichs und der übrigen an SIS 1 + teil
nehmenden Mitgliedstaaten in Bezug auf die folgenden Aufga
benstellungen festgelegt:

a) Wartung und Weiterentwicklung von SIS II;

b) umfassender Test von SIS II;

c) Test über den Austausch von Zusatzinformationen;

d) Weiterentwicklung und Test eines Konverters;

e) Einrichtung und Test einer vorübergehenden Migrationsarchi
tektur;

f) Migration von SIS 1 + zu SIS II.

Artikel 4

Technische Komponenten der Migrationsarchitektur

Zur Sicherstellung der Migration von SIS 1 + zum SIS II sind
folgende Komponenten erforderlich:

a) das C.SIS und der Anschluss an den Konverter;

b) die Kommunikationsinfrastruktur für SIS 1 +, mit der die
Kommunikation zwischen dem C.SIS und den N.SIS sicher
gestellt wird;

c) die N.SIS;

d) das Zentrale SIS II, die NI-SIS und die Kommunikationsinfra
struktur für SIS II für die Kommunikation des Zentralen SIS
II mit den N.SIS II und dem Konverter;

e) die N.SIS II;

f) der Konverter.

Artikel 5

Hauptzuständigkeiten bei der Entwicklung von SIS II

(1) Die Kommission sorgt für die Weiterentwicklung des
Zentralen SIS II, der Kommunikationsinfrastruktur und des Kon
verters.

(2) Frankreich stellt gemäß dem Schengener Durchführungs
übereinkommen das C.SIS zur Verfügung und betreibt das
C.SIS.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen für die Weiterentwicklung der
N.SIS II.

(4) Die an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten warten die
N.SIS gemäß dem Schengener Durchführungsübereinkommen.

(5) Die an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten stellen die
Kommunikationsinfrastruktur für SIS 1 + zur Verfügung und
betreiben diese Kommunikationsinfrastruktur.

(6) Die Kommission koordiniert die Tätigkeiten und leistet
die erforderliche Unterstützung für die Durchführung der Auf
gaben und Zuständigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3.

Artikel 6

Fortsetzung der Entwicklung

Die zur Weiterentwicklung von SIS II gemäß Artikel 5 Absatz 1
erforderlichen Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen, die für
die Behebung von Fehlern erforderlich sind, werden nach dem
Verfahren gemäß Artikel 17 Absatz 2 erlassen.

Die zur Weiterentwicklung von SIS II gemäß Artikel 5 Absatz 3
erforderlichen Maßnahmen, soweit diese die einheitliche natio
nale Schnittstelle, die die Kompatibilität zwischen den N.SIS II
und dem Zentralen SIS II gewährleistet, betreffen, werden nach
dem Verfahren gemäß Artikel 17 Absatz 2 erlassen.

Artikel 7

Haupttätigkeiten

(1) Die Kommission führt gemeinsam mit den an SIS 1 +
teilnehmenden Mitgliedstaaten einen umfassenden Test durch.

(2) Es wird übergangsweise eine SIS-Migrationsarchitektur
eingerichtet, und die Kommission führt gemeinsam mit Frank
reich und den übrigen an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten
einen Test dieser Architektur durch.

(3) Die Kommission und die an SIS 1 + teilnehmenden Mit
gliedstaaten führen die Migration von SIS 1 + zu SIS II durch.
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(4) Die an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten führen
einen Test zur Prüfung des Austauschs von Zusatzinformatio
nen durch.

(5) Die Kommission leistet auf Ebene des Zentralen SIS II die
erforderliche Unterstützung für die Tätigkeiten nach den Absät
zen 1 bis 4.

(6) Die Tätigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3 werden von
der Kommission und den an SIS 1 + teilnehmenden Mitglied
staaten im Rat koordiniert.

Artikel 8

Umfassender Test

(1) Mit dem umfassenden Test wird erst begonnen, nachdem
die Kommission erklärt hat, dass die Prüfungen nach Artikel 1
der Verordnung (EG) Nr. 189/2008 nach ihrer Ansicht so er
folgreich verlaufen sind, dass mit diesem Test begonnen werden
kann.

(2) Es wird ein umfassender Test durchgeführt, der insbeson
dere darauf abzielt, den Abschluss der erforderlichen techni
schen Vorkehrungen seitens der Kommission und der an SIS
1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten für die Verarbeitung von SIS-
II-Daten zu bestätigen und den Nachweis zu erbringen, dass das
Leistungsniveau von SIS II mindestens dem von SIS 1 + ent
spricht.

(3) Der umfassende Test wird von den an SIS 1 + teilneh
menden Mitgliedstaaten hinsichtlich der N.SIS II und von der
Kommission hinsichtlich des Zentralen SIS II durchgeführt.

(4) Der umfassende Test erfolgt nach einem genauen Zeit
plan, der von den an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten im
Rat in Zusammenarbeit mit der Kommission festgelegt wird.

(5) Der umfassende Test gründet sich auf die technischen
Spezifikationen, die die an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaa
ten im Rat in Zusammenarbeit mit der Kommission festgelegt
haben.

(6) Die Kommission und die an SIS 1 + teilnehmenden Mit
gliedstaaten legen im Rat die Kriterien fest, nach denen be
stimmt wird, ob die nötigen technischen Vorkehrungen für
die Verarbeitung von SIS-II-Daten abgeschlossen sind und das
Leistungsniveau von SIS II mindestens dem von SIS 1 + ent
spricht.

(7) Die Testergebnisse werden anhand der in Absatz 6 ge
nannten Kriterien von den an SIS 1 + teilnehmenden Mitglied
staaten im Rat und von der Kommission analysiert. Die Tester
gebnisse werden gemäß Artikel 55 Absatz 3 Buchstabe c der
Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 validiert.

(8) Die nicht an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten kön
nen an dem umfassenden Test teilnehmen. Ihre Testergebnisse
berühren nicht die Gesamtvalidierung des Tests.

Artikel 9

Test über den Austausch von Zusatzinformationen

(1) Die an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten führen
funktionale SIRENE-Tests durch.

(2) Die Kommission stellt das Zentrale SIS II und dessen
Kommunikationsinfrastruktur während der Durchführung des
Tests über den Austausch von Zusatzinformationen zur Verfü
gung.

(3) Der Test über den Austausch von Zusatzinformationen
erfolgt nach einem genauen Zeitplan, der von den an SIS 1 +
teilnehmenden Mitgliedstaaten im Rat festgelegt wird.

(4) Der Test über den Austausch von Zusatzinformationen
gründet sich auf die technischen Spezifikationen, die die an SIS
1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten im Rat festgelegt haben.

(5) Die Testergebnisse werden von den an SIS 1 + teilneh
menden Mitgliedstaaten im Rat analysiert.

(6) Die nicht an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten kön
nen an dem Test über den Austausch von Zusatzinformationen
teilnehmen. Ihre Testergebnisse berühren nicht die Gesamtvali
dierung des Tests.

Artikel 10

Übergangsarchitektur

(1) Es wird übergangsweise eine Migrationsarchitektur für das
SIS eingerichtet. Anhand des Konverters werden das Zentrale
SIS II und das C.SIS während eines Übergangszeitraums mit
einander verbunden. Die N.SIS sind mit dem C.SIS verbunden,
die N.SIS II mit dem Zentralen SIS II.

(2) Die Kommission stellt einen Konverter, das Zentrale SIS II
und dessen Kommunikationsinfrastruktur als Teil der Über
gangsarchitektur zur Verfügung.

(3) Der Konverter konvertiert Daten in beide Richtungen
zwischen dem C.SIS und dem Zentralen SIS II und synchro
nisiert das C.SIS und das Zentrale SIS II.

(4) Die Kommission testet die Kommunikation zwischen
dem Zentralen SIS II und dem Konverter.

(5) Frankreich testet die Kommunikation zwischen dem C.SIS
und dem Konverter.

(6) Die Kommission und Frankreich testen die Kommunika
tion zwischen dem Zentralen SIS II und dem C.SIS über den
Konverter.

(7) Frankreich schließt das C.SIS gemeinsam mit der Kom
mission über den Konverter an das Zentrale SIS II an.
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(8) Die Kommission führt zusammen mit Frankreich und den
übrigen an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten die Prüfung
der gesamten übergangsweise einzurichtenden SIS-Migrationsar
chitektur gemäß einem Testplan der Kommission durch.

(9) Frankreich stellt erforderlichenfalls Daten für Testzwecke
zur Verfügung.

Artikel 11

Migration von SIS 1 + zu SIS II

(1) Für die Migration vom C.SIS zum Zentralen SIS II stellt
Frankreich die Datenbank von SIS 1 + zur Verfügung und die
Kommission fügt die Datenbank von SIS 1 + in das Zentrale
SIS II ein.

(2) Die an SIS 1 + teilnehmenden Mitgliedstaaten migrieren
bis 30. September 2009 mittels der Übergangsarchitektur mit
Unterstützung Frankreichs und der Kommission von N.SIS zu
N.SIS II. Dieser Termin kann erforderlichenfalls nach dem Ver
fahren gemäß Artikel 17 Absatz 2 geändert werden.

(3) Die Migration des nationalen Systems von SIS 1 + zu SIS
II besteht aus dem Laden der Daten des N.SIS II, wenn dieses
N.SIS II einen Datenbestand, die ‚nationale Kopie‘, umfassen soll,
der eine vollständige oder Teilkopie der SIS-II-Datenbank ent
hält, und dem anschließenden Umstieg von N.SIS zu N.SIS II für
jeden Mitgliedstaat. Die Migration erfolgt nach einem genauen
Zeitplan, der von der Kommission und den an SIS 1 + teilneh
menden Mitgliedstaaten im Rat vorgelegt wird.

(4) Die Kommission unterstützt die Koordinierung und die
gemeinsamen Tätigkeiten während der Migration.

(5) Der im Rahmen der Migration vorgesehene Umstieg er
folgt nach der Validierung gemäß Artikel 8 Absatz 7.

Artikel 12

Rechtlicher Rahmen

Während der Migration gilt für das Schengener Informations
system weiterhin Titel IV des Schengener Durchführungsüber
einkommens.

Artikel 13

Zusammenarbeit

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten gemäß
ihren jeweiligen Zuständigkeiten im Hinblick auf die Durchfüh
rung aller Tätigkeiten nach dieser Verordnung zusammen.

(2) Die Kommission leistet insbesondere die erforderliche
Unterstützung auf Ebene des Zentralen SIS II für das Testen
und die Migration der N.SIS II.

(3) Die Mitgliedstaaten leisten insbesondere die erforderliche
Unterstützung auf Ebene der N.SIS II für das Testen der Über
gangsinfrastruktur.

Artikel 14

Protokollierung im Zentralen SIS II

(1) Unbeschadet der einschlägigen Bestimmungen des Titels
IV des Schengener Durchführungsübereinkommens stellt die
Kommission sicher, dass jeder Zugriff auf im Zentralen SIS II
gespeicherte personenbezogene Daten und jeder Austausch die
ser Daten protokolliert wird, um die Rechtmäßigkeit der Ab
frage zu kontrollieren, die Rechtmäßigkeit der Datenverarbei
tung zu überwachen und das einwandfreie Funktionieren des
Zentralen SIS II und der nationalen Systeme sowie die Daten
integrität und -sicherheit gewährleisten zu können.

(2) Die Protokolle enthalten insbesondere das Datum und die
Uhrzeit der Datenübermittlung, die für die Abfrage verwendeten
Daten, die Angaben zu den übermittelten Daten sowie den
Namen der für die Datenverarbeitung zuständigen Behörde.

(3) Die Protokolle dürfen nur für die in Absatz 1 genannten
Zwecke verwendet werden und werden frühestens ein Jahr und
spätestens drei Jahre, nachdem sie angelegt wurden, gelöscht.

(4) Die Protokolle können über einen längeren Zeitraum ge
speichert werden, wenn sie für ein bereits laufendes Kontroll
verfahren benötigt werden.

(5) Die zuständigen Behörden, die die Rechtmäßigkeit der
Abfrage kontrollieren, die Rechtmäßigkeit der Datenverarbei
tung überwachen, eine Eigenkontrolle durchführen und das ein
wandfreie Funktionieren des Zentralen SIS II sowie die Daten
integrität und -sicherheit gewährleisten, haben im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten auf Anfrage Zugang zu diesen Protokollen, da
mit sie ihre Aufgaben wahrnehmen können.

Artikel 15

Kosten

(1) Die Kosten, die sich aus der Migration, dem umfassenden
Test, dem Test über den Austausch von Zusatzinformationen
sowie den Wartungs- und Entwicklungsarbeiten am Zentralen
SIS II oder an der Kommunikationsinfrastruktur ergeben, wer
den aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union fi
nanziert.

(2) Die Kosten für die Migration, die Prüfung, die Wartung
und die Weiterentwicklung der nationalen Systeme werden vom
jeweiligen Mitgliedstaat getragen.

(3) Die Kosten der auf Ebene von SIS 1 + geleisteten Arbei
ten — einschließlich der ergänzenden Tätigkeiten, die von
Frankreich im Namen der an SIS 1 + teilnehmenden Mitglied
staaten durchgeführt werden — werden nach Maßgabe des Ar
tikels 119 des Schengener Durchführungsübereinkommens fi
nanziert.
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Artikel 16

Änderung der Bestimmungen des Schengener
Durchführungsübereinkommens

Die Bestimmungen des Schengener Durchführungsübereinkom
mens werden wie folgt geändert:

1. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 92A

(1) Ab dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr.
1104/2008 des Rates (*) und des Beschlusses 2008/839/JI
des Rates (**) und gestützt auf die Begriffsbestimmungen in
Artikel 2 der genannten Verordnung kann die technische
Architektur des Schengener Informationssystems ergänzt
werden durch:

a) ein zusätzliches zentrales System, bestehend aus

— einer technischen Unterstützungseinheit (Zentrales
SIS II), die sich in Frankreich befindet, und einem
Backup des Zentralen SIS II, das sich in Österreich
befindet, mit der SIS II-Datenbank und einer einheit
lichen nationalen Schnittstelle (NI-SIS);

— einer technischen Verbindung zwischen dem C.SIS
und dem Zentralen SIS II über den Konverter für
die Konvertierung und die Synchronisation der Daten
zwischen dem C.SIS und dem Zentralen SIS II;

b) einem nationalen System (N.SIS II), das aus den nationa
len Datensystemen besteht und mit dem Zentralen SIS II
kommuniziert;

c) einer Infrastruktur für die Kommunikation zwischen dem
Zentralen SIS II und den N.SIS II, angeschlossen an die
NI-SIS.

(2) Das N.SIS II kann den in Artikel 92 dieses Überein
kommens genannten nationalen Teil ersetzen; in diesem Fall
brauchen die Mitgliedstaaten keinen nationalen Datenbestand
unterhalten.

(3) Die Datenbank des Zentralen SIS II steht für Abfragen
im automatisierten Verfahren im Hoheitsgebiet eines jeden
Mitgliedstaats zur Verfügung.

(4) Falls ein Mitgliedstaat seinen nationalen Teil durch das
N.SIS II ersetzt, werden die in Artikel 92 Absätze 2 und 3
genannten obligatorischen Funktionen der technischen Un
terstützungseinheit gegenüber diesem nationalen Teil — un
beschadet der in dem Beschluss 2008/839/JI des Rates und
der in Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 10 Absätze 1, 2 und 3
der Verordnung (EG) Nr. 1104/2008 des Rates — genannten
Pflichten zu obligatorischen Funktionen gegenüber dem
Zentralen SIS II.

(5) Das Zentrale SIS II stellt die erforderlichen Dienste für
die Eingabe und die Verarbeitung von SIS-Daten, die Online-
Aktualisierung der nationalen Kopien der N.SIS II, die Syn

chronisation und die Kohärenz zwischen den nationalen Ko
pien der N.SIS II und der Datenbank des Zentralen SIS II zur
Verfügung und stellt die Vorgänge für die Initialisierung und
die Wiederherstellung der nationalen Kopien der N.SIS II
bereit.

(6) Frankreich, das für die technische Unterstützungsein
heit zuständig ist, die übrigen Mitgliedstaaten und die Kom
mission arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass ein
Abruf aus den Datenbeständen der N.SIS II oder aus der
SIS-II-Datenbank ein Ergebnis liefert, das dem eines Abrufs
aus der Datenbank der in Artikel 92 Absatz 2 genannten
nationalen Teile gleichwertig ist.
___________
(*) ABl. L 299 vom 8.11.2008, S. 1.
(**) ABl. L 299 vom 8.11.2008, S. 43.“

2. Artikel 119 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der techni
schen Unterstützungseinheit nach Artikel 92 Absatz 3 ein
schließlich der Leitungskosten für die Verbindung der natio
nalen Teile des Schengener Informationssystems mit der
technischen Unterstützungseinheit sowie die Kosten der Tä
tigkeiten, die von Frankreich in Verbindung mit den ihm
übertragenen Aufgaben in Anwendung des Beschlusses
2008/839/JI des Rates und der Verordnung (EG) Nr.
1104/2008 des Rates durchgeführt werden, werden von
den Mitgliedstaaten gemeinsam getragen.“

3. Artikel 119 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb des nationa
len Teils des Schengener Informationssystems sowie für die
Erfüllung der dem nationalen System gemäß dem Beschluss
2008/839/JI des Rates und der Verordnung (EG) Nr.
1104/2008 des Rates obliegenden Aufgaben trägt jeder Mit
gliedstaat selbst.“

Artikel 17

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 51 der
Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 eingesetzten Ausschuss unter
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 18

Berichterstattung

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat
am Ende jeden Halbjahres und erstmals am Ende des ersten
Halbjahres 2009 einen Fortschrittsbericht über die Entwicklung
von SIS II und die Migration von SIS 1 + zu SIS II vor.
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Artikel 19

Inkrafttreten und Anwendbarkeit

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft. Ihre Geltungsdauer endet an einem vom Rat gemäß Artikel 55 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1987/2006 festzulegenden Zeitpunkt, auf jeden Fall spätestens am 30. Juni 2010.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Luxemburg am 24. Oktober 2008.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

M. ALLIOT-MARIE
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